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49J3L Sehutz und Sicherheit kleiner Staaten 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44151 vom 8. De
zember 1989 und 46143 vom 9. Dezember 1991, in denen sie 
anerkannt bat, daß kleine Staaten für Bedrohungen von außen 
und für Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten 
besonders anflUIig sein können, 

In Bekriifttgung ihres Einlretens für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit, 

sowie unter Hinweis auf die Erklilrung über völkerrecht
Uche GrundsJI!Ze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammllnarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 

. Charta der Vereinten Nationen', 

sich dessen bewqfJt, daß kleine Staaten für Bedrohungen 
von außen und Einmiscbungen in ihre inneren Angelegenhei
ten besonders anflUIig sein können und daß sie unter Um
stIInden llII8 dem Recht auf Souverllnität und territoriale 
Unversehrtheit erwachsende besondere Bedürfnisse haben, 

besorgt über die Gefahr, die Söldner und Terroristen sowie 
Dmgenhlindler für kleine Staaten darstellen können, 

unter Verurteilung aller Angriffsbandlungen, einschließlich 
derjenigen, die sich gegen die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit kleiner Staaten richten, 

1IIJCh PrIifung des Berichts des GeneraIsekretlI über die 
Durchführung der Resolution 46143, 

1. spricht dem Genemlsekretär Ihren mifrlchtIgen Dank 
aus für seinen Bericht über die Durchführung der Resolution 
46143; 

2. erkennt an, daß kleine Staaten für Bedrohungen von 
außen und für Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten 
besonders anflUlig sein können; 

3. betont, wie entscheidend wichtig es für alle Staaten ist, 
daß alle Gl1IndsJItze der Charta der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Grundsätze der souverilnen Gleichheit, der 
territoria1en Unversehrtheit, der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Lllnder und der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten von allen Staaten bedingungslos 
geachtet und konsequent angewendet werden; 

• a-_ 2625 (XXV), Anlage. 
, Al4913.53. 

4. betontfllf!Jerdem, wie wichtig es ist, daß die regi0na
len Sicherheitsabmachungen durch vermehrte Inte!aktion, 
Zusammenarbeit und Konsultation gefestigt werden; 

5. appeUJen an die zu!!tllndigen regionalen und interna
tionalen Organisationen, kleinen Staaten auf An1rag Hl1fe ZIIl' 
Festigung Ihrer Sicherheit Im Einklang mit den Grundslltzen 
der Charta ZU gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der OberwacJumg der 
Sicherheits1age k1einer Staaten auch weherhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und die Anwendung der Be
stimmungen des Artikels 99 der Charta ZU erwiIgen; 

7. forrIert den Sicherheitsiat und die andenm ZIIst!Jndigen 
Organe der Vereinten Nationen tnif, dem Schutz und der 
Sicherheit k1einer Stsaten bei der Neugliederung und NeubeJo. 
hung der Arbeit der Vereinten Nationen besondere Aufinmit
samkeit zu widmen, besonders im Rahmen des Sonderaus
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen und bei den Aktivililten in Weherwedbl
gung des Berichts des GeneraIsekretl1 • Agenda für den 
Frieden" vom 17. Juni 1992. 

83. PIenanitvIng 
9. Dezember 1994 

49132. Auswlrlmngen der atomaren Strabhmg 

J?ie Generalve1'Sll11ll1llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De
zember 1955, mit der sie den WISSellSchaft\ic AusscJmB der 
Vereinten Nationen ZIIl' Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung eingesetzt bat, sowie auf ihre nachfolgen
den Resolutionen zu der gleichen Frage, so aw:h Resolution 
48138 vom 10. Dezember 1993, in der sie unter anderem den 
WISSenschaftliChen Ausschuß ersucht bat, seine Arbeit 
fortzusetzen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des WIssen
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen ZIIl' Untersu
chung der Auswirkungen der atomaren StrahIung', 

erneut erldlJrend, daß die Fortsetzung der Arbeit des 
WissenschaftIic Ansscbn e 9 wIInschenswert ist, 



besorgt über die schädlichen Auswirkungen. die sich aus 
der Strahlenbe1astung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können. 

sich dessen bewußt. daß es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung 
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren. 

1. beglllckwfJnscht den WlliSeDSChafdiehen Au&<!chuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wIIh
rend der vergangenen neununddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren 
der atomaren Strahlung geleistet hat, sowie dazu. daß er sein 
ursprüngliches Mandat mit wissenschaftIicher Autorität und 
unabhllngiger Urteilsktnft wnhrnimmt; 

2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis. daß der 
WlliSeDSChaftIiche Ausschuß 1994 seinen zwölften umfassen
den Bericht mit dem TItel Sources and FJ!ects of lonWng 
Rodilltion6 (Quellen und Auswirkungen der ionisierenden 
Strnhlung) fertiggestellt hat, in dem er der Fachwelt und der 
Weltgemeinschaft seine neuesten Evaluierungen der Quellen 
und Auswirkungen der ionisierenden Strahlung vorlegt; 

3. ersucht den WJSSenSChaftIichen Ausschuß nm die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhöhung des Keontnisstands hinsichtlich der 
Mengen. Folgewirkungen und Gefahren ionisierender Strah
lung jeglichen Ursprungs; 

4. U1IterstiItU die Absichten und PlIlne des WlliSeDSChaft
lichen Ausschusses bezilgIich seiner künftigen wissenschaftIi

. cben Untersuchungs- und Bewertungstlltigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

5. ersucht den WlSSenSChaftIichen Ausschuß tll4fJerdem. 
auf seiner nächsten Thgnng die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer fUnfzigsten Thgnng darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht das Umweltprognmun der Vereinten Nationen, 
den WissenschaftIichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg
reiche DurchfUhrung seiner Arbeit und die Weitergnbe seiner 
Arbeitsergeboisse an die Generalversammlung. die Fachwelt 
und die öffentlichkeit weiter zu unterstlltzen; 

7. danIa den Mitgliedstaaten. den Sonderorgnoisationen, 
der Interaationalen Atomenergie-Organisaton und den nicht
staatlichen Organisationen für ihre Unterstlltzung des WISSen
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet weiter ZU verstlirken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten. die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom
menden nicbtstaatIichen Organisationen. weitere wichtige 
Daten über die mit verschiedenen Strahlnngsquellen verbunde
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur 
Verfflgung zu stellen. was für den WlSSenschaftIichen Aus
schuß bei der Ausarbeitung seiner könftigen Berichte an die 

. Generalversammlung sehr hilfreich wäre. 
83. Plenanltvmg 
9. Dezember 1994 
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49/33. Erh6Jumg der MitgIieden:ahl des AlIBlhqsses fiIr 
die friedliche Nutzung des Weltmums 

DIe Generalversammlung. 

mit Genugtuung darüber. daß Staaten aus mehreren 
regionn1en Gruppen ihr Intel: sse bekundet haben, Mitglieder 
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums zu 
werden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
die friedliche Nutzung des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgnng7. 

beschließt, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums von dreiundfUnfzig auf 
einundsechzig zu erhöhen, das heißt nm nicht mehr als zwei 
Sitze für jede der regionalen Gruppen, die ihr Interesse an 
einer stlirkeren Vertretung im Ausschuß bekundet haben, und 
den Präsidenten der Generalversammlung zu bitten. nach 
Konsultationen mit den betreffenden regionalen Gruppen 
höchstens acht neue Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums zu ernennen. 

83. PlenarsiJzrmg 
9. Dezember 1994 

49/34. lutetuatlouale Z"881111111lD111"be bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums, efnsebIleIIJIeh der Frage 
der Oberprilfong des ÖbereInkommens zur Rege
lung der TlWgkeIten von Staaten auf dem Mond 
und anderen HlmmeJsJdllpem 

DIe Generalversammlung, 

U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 48/39 vom 10. Dezember 
1993. 

zutiefst fJberz.eugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwschsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
interaationa1en Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die 
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle 
sein sollten. 

in BekTlIftigung der Wichtigkeit der internationn1en 
Zusämmenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschIilgigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettriistens im Welt
raum, 

in der Erkenntnis. daß alle Staaten, insbesondere die 
flIbrenden Raumfahrtnationen. als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 

, 0jJkJß1les ProtoIwIl der Genera/118TSQ17III!/ung. Ntl1I1IU11IMImJgSle 
T"II""B. BBilaBe 20 (A/49f1JJ). 




